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No. 11. XXIX. Jahrgang.

Mitteilungen iliber Textil-|

Ziirich, 1. November 1922,

industrie

Schweizerische Fachschrift fiir die gesamte Textil-industrie
OFFIZIELLES ORGAN DES VERBANDES DER ANGESTELLTEN DER SCHWEIZER. SEIDENINDUSTRIE (V. A. S)

Adresse fiir redaktionelle Beitrige: ROB. HONOLD, ORLIKON b. Ziirich, Friedheimstrasse 14
Adresse fiir Insertionen und Annoncen: ORELL FUSSLI-ANNONCEN, ZURICH 1, ,Ziircherhof*, Sonnenquai 10
Abonnemente werden auf jedem Postbureau und bei der Administration der Mitteilungen iiber Textil-Industrie, Ziirich 7,
Rimistrasse 44, entgegengenommen. — Postcheck- und Girokonto VIII 7280, Ziirich 4

Abonnementspreis: Fiir die Schweiz halbjihrlich Fr. 5. —, jahrlich Fr. 10. —

Fiir-das Ausland

” ” ] El » »

Nachdruck, soweit nicht untersagt ist nur mit vollstdndiger Quellenangabe gestattet
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An unsere Abonnenten!

Unsere Fachschrift beginnt mit Neujahr 1923 den 30.
Jahrgang.

Zufolge der vermehrten Beriicksichtigung technischer

Organisations- und moderner Betriebsfragen, den -regel-
mifiigen Berichten {iber Zoll- und Handelsabkommen usw.,
erfreut sich dieselbe in der Textilindustrie des In- und
Auslandes steigender Beachtung und Anerkennung. Ver-
lag und Redaktion haben, trotz der anhaltenden Indu-
striekrisis und den dadurch bedingten bescheidenen "Mit-
teln weder Miihe noch Kosten gescheut, um, den Inhalt
stetsfort auszubauen und tiber die neuesten Errungenschaf-
ten in der gesamten Textilindustrie zu orientieren.

Wir werden auf diesem Wege weiterschreiten und haben
uns fiir den neuen Jahrgang die Mitarbeit hervorragender
fachtechnischer Krifte gesichert. Wir hoffen daher, daf

alle bisherigen Abonnenten unsere Bestrebungen durcly .

ein Neuabonnement unterstiitzen werden. ‘

Diejenigen. Abonnenten im In- und Ausland, welche
die Fachschrift im neuen Jahre nicht mehr zu erhaltes
wiinschen, bitten wir um diesbeziigliche Mitteilung bis
spitestens am 10. Dezember a.c., damit uns unndtige
Kosten erspart bleiben. Nach diesem Datum werden wir
unsere listen bereinigen und im Inland das Abonnement
fiir das I. Semester 1923, im Betrage vor Fr. 5.20 per
Nachnahme erheben. Die Abonnenten im Ausland ersuchen
wir hoflichst den Betrag pro 1923, Fr. 12.—, bis eben-
falls am 10. Dezember a.c. per Postmandat an unseren
Kassier, Herrn Karl Kanm, Ziirich 6, Nordstrafie 306, ein-
zuzahlen. ; ¢

Abonnenten, welche ihren Zahlungsverpflichtungen bis
zum angegebenen Datum nicht nachgekommen sind, miis-
sen wir leider i unseren Versandlisten streichen.

Verlag der ,,Mitteilungen iiber Textil-Industrie®.

Zur Vermogens-Abgabe.

Es ist nicht Aufgabe der ,Mitteilungen®, in den Kampf
der politischen Parteien einzugreifen. Wenn dennoch an
dieser Stelle iiber die Initiative iiber die Vermogensabgabe,
ein Wort gesagt werden soll, so deshalb, weil es sich in
dieser Frage nicht nur um politische, sondern insbesondere
auch’ um wirtschaftliche Mafinahmen handelt, die fiir die
unserem Verbandsorgane nahestehenden Kreise von grofBter
Tragweite sind. Da in den ,Mitteilungen” regelmifig
iiber den Geschiftsgang und {iber die wirtschaftlichen
Ereignisse berichtet wird, welche die Textilindustrie im all-
gemeinen und die schweizerische Seidenindustrie im be-
sondern berithren, so darf ein Volksbegehren nicht mit Still-

schweigen {ibergangen wérden, das, sollte es.in die Wirk-
lichkeit umgesetzt werden, zu einer unerhorten Erschiit-
terung der gesamten schweizerischen Exportindustrie und
des Handels fithren miifite. Es handelt sich dabei nicht
in erster Linie darum, daff mit der Vermdgensabgabe neue,
weitgehende und alle Kreise umfassende Steuer-Taxationern
verbunden sind, dafl der Entzug gewaltiger Steuerkapitalien
unvermeidlich eine allgemeine Erhohung der Steuern nach
sich ziehen mufi und dafi notwendigerweise die bisherigen,
zum Teil sehr ansehnlichen freiwilligen Leistungen auf
dem Gebiete der industriellen. und kaufminnischen Fiir-
sorge aufhoren wiirden; vielmehr steht nichts weniger auf
dem Spiel, als der Fortbestand der schweizerischen Ex-
portindustrie! Diese Behauptung mag auf den ersten Blick
tibertricben erscheinen und doch liegen die Verhiltnisse
so, dafi wohl kein Erwerbszweig in unserem lLande von der
Vermogensabgabe-Initiative in gleich harter Weise betroffen
wiirde wie die Exportindustrie, die naturgemif auf grofie
Kapitalien angewiesen istund es nichtin der Hand hat, auch
nur den ‘kleinsten Teil des ihr zugedachten Schadens ein-
zubringen, “denn die Preise fiir die schweizerischen Aus-
fuhrerzeugnisse sind ohnedies schon zu hoch und ertragen
infolgedessen  keine weitere = Steigerung. Etwas anders
wird es sich vielleicht bei den Industrie-, Gewerbe- und
Handelsbranchen verhalten, die auf den Absatz im Inlande
zugeschnitten und dabei bis zu einem gewissen Grad durch
Z6lle, hohe Bahnfrachten usf. geschiitzt sind: diese mogen
durch’ Preiszuschlige einen Teil des Verlustes einbringen,
freilich’ nur zum Schaden der gesamten Bevdlkerung. Die
Exportindustrie dagegen steht der Vermogensenteignung
machtlos gegeniiber und sie wiére infolgedessen gezwun-
gen, die letzten Folgerungen aus der neuen Sachlage zu
ziehen. Dies ‘bedeutet teilweise oder ginzliche Aufgabe
des Geschiftes und Auswanderung. Damit ist auch ge-
sagt, daB simtlichen in der Exportindustrie titigen Arbeits-
kriften sehr schlimme Zeiten bevorstehen wiirden, ohne
daB die durch die” Vermogensabgabe gewonnenen Gelder
dafiir irgendwelchen niitzlichen Ersatz zu leisten vermdoch-
ten. Die Anteile von je 20 Prozent, die auf Gemeinden und
Kantone entfallen, vermdgen nicht irgendwelche namhafte
Steuererleichterung einzufithren, umsoweniger, als durch
dié¢ Vermogensabgabe ein grofier Teil des Steuerkapitals
endgiiltig verloren geht, und die fiir soziale Zwecke be-
stimmten verbleibenden 60 Prozent sind, es darf dies wohl
ruhig behauptet werden, ein Wechsel auf die Zukunft.
Wem daher das kiinftige wirtschaftliche Gedeihen unseres
Landes am Herzen liegt und wer mit Handel und Industrie
so enge verbunden ist, wie die Angehorigen des Verbandes
der Angestellten der schweizerischen Seidenindustrie, fiir
den kann die ‘Art der Stimmabgabe am 3. Dezember 1022
wohl keinem Zweifel unterliegen. .



	Zur Vermögens-Abgabe

